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Das französische Gesetz vom 7. Oktober 2016 „für eine 
digitale Republik“ (sog. „Lemaire-Gesetz“) hat eine 
Reihe neuer Pflichten für die Unternehmen der digi-
talen Wirtschaft und insbesondere die Betreiber von 
Vermittlungsplattformen im Internet eingeführt. So 
fordert der neu eingeführte Artikel L.111-7 des franzö-
sischen Verbrauchergesetzbuches von den Plattform-
betreibern eine klare, faire und transparente Informa-
tion der Verbraucher über bestimmte Umstände.

Die neuen Regeln gelten seit dem 1. Januar 2018.

Als Online-Plattformen im Sinne des Gesetzes gelten 
Kommunikationsdienste,

die Angebote Dritter präsentieren und vergleichen 
(z.B. Preisvergleichsportale), und/oder

die den Kontakt zwischen dem Nutzer und einem 
Dritten im Hinblick auf die Erbringung einer Lie-
ferung oder einer Dienstleistung herstellt. Dies 
schließt alle Dienste aus, die nicht auf den Ab-
schluss von Verträgen zwischen dem Nutzer und 
einem Drittanbieter  gerichtet sind.

Zur Konkretisierung der Informationspflichten gegen-
über den Verbrauchern hat das französische Wirt-
schaftsministerium am 29. September 2017 einen Er-
lass veröffentlicht, welcher die Informationen und die 
Modalitäten Ihrer Bereitstellung näher regelt. Dieser 
Erlass ist in den Artikeln D.111-6 ff. Verbrauchergesetz-
buch kodifiziert worden.

Neue Pflichten für Betreiber von Online-Plattformen 
in Frankreich (Teil 1)
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Zum einen muss der Betreiber der Internetplattform 
eine leicht erkennbare und von jedem Bereich der 
Webseite aus zugängliche Rubrik erstellen, in welcher 
folgende Informationen dargeboten werden (Artikel 
D.111-7 Verbrauchergesetzbuch):

• Die Bedingungen des Portals für die Aufnahme 
und die Entfernung der Angebote, insbesondere die 
Regeln, deren Befolgung zu einer Listung und de-
ren Nichteinhaltung eine Auslistung führt,

• Die Kriterien, nach welchen die Reihenfolge der 
Inhalte und Angebote erstellt wird und die hierbei 
angewendeten, wesentlichen Parameter,

• Angaben dazu, ob zwischen dem Plattformbe-
treiber und den Anbietern gelisteter Angebote ge-
sellschaftsrechtliche Verflechtungen bestehen oder 
eine Vergütung gezahlt wird, sofern diese Umstän-
de einen Einfluss auf das Ranking der Inhalte bzw. 
Angebote auf der Plattform haben, 

Darüber hinaus ist auf jeder Ergebnisseite mit Ange-
boten mitzuteilen, ob die Reihenfolge der Einträge 
dadurch beeinflusst worden ist, dass mit dem Anbie-
ter ein Vertrag oder eine Kapitalverflechtung besteht, 
oder eine Vergütung an den Plattformbetreiber ge-
zahlt wird. Diese Information muss sich in unmittelba-
rer der Nähe des Ergebnisses befinden.

Des Weiteren muss der Betreiber, ohne dass der Nut-
zer sich hierfür einloggen muss, die folgenden Infor-
mationen in einer leicht auffindbaren und von jeder 
Seite aus direkt zugänglichen Rubrik zur Verfügung 
stellen (Artikel D.111-8 Verbrauchergesetzbuch):

• Die Anforderungen an die Personen die ihre An-
geboten für Dienstleistungen oder Waren auf die 
Plattform setzen dürfen;

• Beschreibung des Vermittlungsdienstes;

• Art und Gegenstand der Verträge, die von der 
Plattform vermittelt werden;

• Modalitäten zur Schlichtung eventueller Strei-
tigkeiten und gegebenenfalls die Rolle der Betrei-
ber der Website bei dieser Schlichtung;

• Gegebenenfalls Angaben zum Preis oder zur 
Berechnungsmethode des Preises des Dienstes;

• Gegebenenfalls Angaben zum Preis der Zusatz-
leistungen, die der Verbraucher zahlen muss;

• Gegebenenfalls Angaben zu den Zahlungsmo-
dalitäten und der Abwicklung de Finanztransak-
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tion;

• Gegebenenfalls Angaben zu Versicherungen 
und Garantien des Betreibers.

Darüber hinaus muss der Plattformbetreiber nach Arti-
kel D.111-8 Verbrauchergesetzbuch den Unternehmen, 
deren Leistungen er an die Verbrauchern vermittelt, 
auf seiner Webseite ausreichenden Platz dafür zur 
Verfügung stellen, dass diese den Verbrauchern die 
gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zur Verfü-
gung stellen können (z.B. wesentliche Eigenschaften 
der Ware oder Dienstleistung, Identität und Kontakt-
daten des Anbieters, Widerrufsrecht etc.).

Sollte der Plattformbetreiber seine gesetzlichen In-
formationspflichten verletzen, so kann gegen ihn eine 
Geldbuße in Höhe von 75.000 € für natürliche Perso-
nen und 375.000 € für juristische Personen verhängt 
werden (Art. L.131-4 Verbrauchergesetzbuch).

Neben der zuvor dargestellten Informationspflichten 
sieht das Lemaire-Gesetz aber noch weitere Pflichten 
zulasten der Betreiber von Internetplattformen vor, 
z.B.:

• Information der Nutzer über ihre steuer- und so-
zialrechtliche Pflichten in Verbindung mit der Nut-
zung der Plattform;

• Jährliche Bescheinigung über die Einhaltung 
seiner Verpflichtungen durch den Plattformbetrei-
ber;

• Erarbeitung von „Best Practices“ für Internet-
plattformen;

• Informationspflichten hinsichtlich der On-
line-Bewertungen von Verbrauchern.

Zu diesen weiteren neuen Regeln für Plattformbetrei-
ber werden wir in den kommenden Wochen einen wei-
teren Artikel veröffentlichen.

Der Artikel dient ausschließlich der generellen Information und ersetzt kein individuelles Bera-
tungsgespräch. Ein Mandatsverhältnis kommt durch dieses Merkblatt nicht zustande. Eine Haf-
tung für dessen Inhalt ist ausgeschlossen.

Köln   Paris   Lyon   Strasbourg   Baden-Baden   Sarreguemines   Bordeaux

http://bit.ly/WebinarHPInternetFrankreichgeschäft
http://bit.ly/anmeldung-seminarArbeitsrecht
http://www.avocat.de

